
Zum 1. April 2005

tritt der „Beschäfti-

gungssicherungstarif-

vertrag” (BeSiTV) in

fast allen Unterneh-

men des DB Kon-

zerns in Kraft. Kern-

bestandteil ist die

Verlängerung des

Schutzes vor

betriebsbedingten

Kündigungen bis

zum 31. Dezember

2010 und damit ver-

bunden die Neuorga-

nisation des Konzer-

narbeitsmarktes. 

W
ie sich diese Ver-
änderungen auf
den einzelnen
Mitarbeiter aus-
wirken, erläutert

der folgende Artikel exempla-
risch am Beispiel des fiktiven
„Kollegen Müller”. 

I. „Wir haben ein Problem”

Die Gerüchte sind also wahr: In
einem Rundschreiben teilt die
Geschäftsführung mit, dass zum
30. September im gesamten
Unternehmen 200 Arbeitsplät-
ze entfallen, weil der in der Per-
sonalplanung eingestellte
Großauftrag wider Erwarten
doch nicht erteilt wurde und
außerdem die Umstellungen in
der Verfahrenstechnik „zusätzli-
che Kapazitäten dauerhaft frei-
setzen wird”. Jetzt werde mit
dem Konzern und im Dialog mit
dem Betriebsrat versucht, in
nächster Zeit „intelligente
Lösungen” für dieses Problem
zu finden.

”Nur gut, dass uns keine Kündi-
gung droht”, denkt sich Herr
Müller, der mit seinen Kollegen

zu einer Abteilung gehört, die
unmittelbar vom vorgesehenen
Stellenabbau betroffen ist.

II. Der Betriebsrat kämpft

In den folgenden Wochen legt
die Geschäftsführung dem
Betriebsrat eine ausführliche
Darstellung der geänderten Per-
sonalplanung vor und erläutert
diese. Nach intensiven
Gesprächen auf allen Ebenen
zeigt sich, dass ein Teil der
betroffenen Mitarbeiter ohne
weiteres in andere Unterneh-
mensteile wechseln kann und
einige Mitarbeiter durch Nut-
zung von Altersteilzeit oder vor-
gezogenem Renteneintritt frei-
willig ausscheiden wollen. Zu
Beginn der Verhandlungen zum
Interessenausgleich im Juni ver-
bleiben damit 165 wegfallende
Arbeitsplätze.

Hierzu gehört auch die bisheri-
ge Tätigkeit von Kollege Müller.
Mit 47 Jahren denkt er noch
nicht an die Rente, sondern hofft
vielmehr, seine langjährigen
Berufserfahrungen weiter ein-
bringen zu können. „Das kann
doch nicht das Ende bei der
Bahn für mich gewesen sein?”,
fragt er sich, „oder doch?”

Trotz schwieriger Verhandlun-
gen einigen sich Betriebsrat und
Unternehmen im Juli auf die ein-
vernehmliche Durchführung
der vorgelegten Maßnahmen
(Interessenausgleich), verbun-
den mit dem Ausgleich der wirt-
schaftlichen Nachteile für die
betroffenen Arbeitnehmer (Sozi-
alplan). Bei der sozialen Aus-
wahl werden anhand des Kün-
digungsschutzgesetzes sowie
der in § 12 BeSiTV genannten
Kriterien schließlich die konkre-
ten 165 Mitarbeiter identifiziert.

Im Einzelnen verlieren neben
den 35 zugewiesenen Beamten
130 Arbeitnehmer ihren bishe-
rigen Arbeitsplatz. Hiervon
haben 110 eine Beschäftigungs-
zeit von mindestens fünf Jahren
und sind damit durch den
BeSiTV vor einer betriebsbe-
dingten Kündigung geschützt;
60 davon sind schon über 15
Jahre dabei und besitzen damit
den individuellen Kündigungs-
schutz aus den alten Tarifverträ-
gen.

Dies gilt auch für Kollegen Mül-
ler, den es ebenfalls getroffen
hat. Nun muss er eine Entschei-
dung treffen: Ausscheiden
gegen Abfindung oder

Abschluss eines Integrationsver-
trages.

III. Integrationsvertrag – 
Was ist das ?

Kollege Müller erhält in einem
persönlichen Gespräch mit dem
Personalreferenten unter Anwe-
senheit eines Kollegen vom
Betriebsrat den auf ihn persön-
lich ausgefüllten Integrations-
vertrag übergeben und erläutert. 

Das ist schon erstaunlich.
Obwohl er doch am 30. Sep-
tember seinen Arbeitsplatz ver-
lieren wird, soll er auch danach
noch dem Unternehmen
angehören; allerdings mit
einem „ruhenden Arbeitsver-
hältnis”, sprich ohne Arbeitslei-
stung und dafür auch ohne Ein-
kommen.

Sein zentraler Ansprechpartner
ist die „DB JobService GmbH”.
Die hieß bisher DB Vermittlung,
nimmt nun aber alle Arbeitneh-
mer auf und soll den Austausch
der frei werdenden und wieder
zu besetzenden Arbeitsplätze
im DB Konzern managen.
Außerdem betreut sie alle Mit-
arbeiter, die wie Kollege Müller
nach dem Verlust ihres Arbeits-
platzes nicht direkt wieder ver-
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Kollege Müller verliert
den Job – Was nun?

Nach zähem Ringen konn-
ten in Berlin die Tarifab-
schlüsse im Rahmen des
Zukunftsprogramms  für
Wirtschaftlichkeit und
Beschäftigung  unterzeich-
net werden. Damit trat auch
der Beschäftigungssiche-
rungstarifvertrag in Kraft.
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mittelt werden können und des-
halb eine vorübergehende
Beschäftigung oder sonstige
Unterstützung benötigen.

In dem mehrseitigen Integrati-
onsvertrag steht genau aufgeli-
stet, welche Rechte und Pflich-
ten in dieser „Überbrückungs-
phase” bestehen; im Grunde ist
es eine Zusammenfassung des
BeSiTV. Wichtig ist natürlich die
genaue Höhe der Vergütung. Als
so genannter „kündigungsbe-
schränkter Arbeitnehmer” erhält
Kollege Müller 85 Prozent sei-
nes letzten Einkommens einsch-
ließlich aller Zulagen garantiert
gezahlt, ausgenommen natür-
lich die variablen und für
bestimmte Einsatzzeiten ge-
zahlten Zulagen.

Die Altersversorgung

läuft weiter und ich

habe eine reelle

Chance, wieder

irgendwo unter-

zukommen

„Da werde ich schon erheblich
kürzer treten müssen”, überlegt
er. „Andererseits läuft so die
Altersversorgung weiter und ich
habe eine reelle Chance, wieder
irgendwo unterzukommen. Mit
47 Jahren auf dem freien Ar-
beitsmarkt habe ich die wohl
nicht und eine Abfindung wäre
dann schnell verbraucht.”

IV. Die Zeit in der 
Integrationsphase

Nachdem er den Integrations-
vertrag unterzeichnet und die
Restarbeiten in seinem abge-
benden Unternehmen erledigt
hat, trifft Kollege Müller zum
ersten Mal seinen Arbeitsver-
mittler bei der DB JobService.
Gemeinsam legen sie eine Stra-
tegie fest, um die baldige Rück-

kehr auf einen festen Arbeits-
platz zu schaffen. Es wird deut-
lich, wo Kollege Müller durch
seine langjährige Tätigkeit
Erfahrung und Fachwissen ange-
sammelt und wo er noch Defi-
zite hat, um ihn auch anderwei-
tig einsetzen zu können. 

Nachdem die Aufnahme- und
Orientierungsphase absolviert
ist, nimmt Kollege Müller daher
an einem vierwöchigen Com-
puterkurs teil, wo ihm die
Grundlagen moderner Büro-
kommunikation vermittelt wer-
den.

Leider geht es dann nicht so flott
weiter. Erst einen Monat später
bietet ihm der Arbeitsvermittler
eine befristete Beschäftigung bei
einem anderen Unternehmen
der Bahn an. Kollege Müller
übernimmt die Tätigkeit, auch
wenn sie ihn nicht gerade aus-
füllt und das Arbeitsumfeld
gewöhnungsbedürftig ist. 

”Aber es ist ja nur für sechs
Monate und die Vergütung
bleibt unverändert. Man muss
halt nehmen, was kommt”
begründet er seine Entschei-
dung.

Kurz vor Ende der sechs Mona-
te ruft ihn sein Arbeitsvermittler
freudig an. Ihm sei gerade ein
freier Arbeitsplatz gemeldet
worden, dessen Anforderungen
sich fast genau mit den Qualifi-
kationen des Kollegen Müller
deckten.

V. Geschafft!

Nun geht es schnell. Der
Arbeitsvermittler schlägt Kolle-
gen Müller im Bewerbungsver-
fahren vor, die Auswahlent-
scheidung fällt aufgrund der
speziellen Kenntnisse aus der
früheren Tätigkeit positiv aus
und der Betriebsrat des aufneh-
menden Unternehmens hat
auch keine Einwände gegen die
Neueinstellung.
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